
 

Satzung des Vereins Natur und Psychomotorik e.V. 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen "Natur und Psychomotorik e.V.“. Er ist im Vereinsregister Amtsgericht Bad 
Homburg v. d. H. eingetragen. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Oberursel. 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung, Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen 
ganzheitlicher, psychomotorischer und naturbezogener Pädagogik, Aufklärung und Information sowie der 
Schutz der Natur. 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch 
Veranstaltungen für Kinder, Veranstaltungen mit Schulen, Kindergärten und ähnlichen Institutionen sowie 
durch Fortbildungen für Erwachsenen verwirklicht. Das beiliegende pädagogische Konzept „Natur und 
Psychomotorik für Kinder im Wald“ ist Bestandteil der Satzung. 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als solche auch keine Zuwendungen aus den Mitteln 
des Vereines. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(5) Ehrenamtlich tätigen Mitgliedern kann der Vorstand eine Ehrenamtspauschale oder ein pauschaler 

Aufwandsersatz, bis zur Höhe des steuerlichen Höchstbetrages nach den gesetzlichen Vorgaben 

gewähren. Die Zahlungen erfolgen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit des Vereins. 

 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den 
Vorstand gerichtet werden soll. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem 
Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe. mitzuteilen. 
(3) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die nach Maßgabe der Satzung den 
Zweck des Vereins unterstützt. Unterschieden wird in Aktive und Fördernde Mitglieder. 
Aktive Mitglieder unterstützen den Verein in seiner Vereinstätigkeit und nehmen an 
Mitgliederversammlungen teil,  
Fördernde Mitglieder unterstützen die Aufgaben des Vereins ideell und/oder materiell und nehmen nicht 
aktiv an Vereinstätigkeiten teil. 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt aus dem Verein. 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann zum Ende 
eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist. 
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die 

Interessen des Vereins verletzt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung, wobei eine 

Mehrheit von dreiviertel der abgegebenen Stimmen erforderlich ist.  

(4) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen wenn 2 Jahre keine Mitgliedsbeitrag angewiesen wurde 

und auf Anschreiben der letzt gemeldeten Adresse oder Email-Adresse keine Reaktionen kommen. 

 

 
 
 



§ 5 Mitgliedsbeiträge 
(1) Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Außerdem werden von den 
Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung 
finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. 
(2) Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 
(3) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen 
oder stunden. 
 
§ 6 Vorstand 
(1) Der Vorstand, im Sinne des § 26 BGB, besteht aus dem Vorsitzenden und dem Stellvertretenden 
Vorsitzenden. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt; 
er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Die Wiederwahl der 
Vorstandsmitglieder ist möglich. 
(2) Jedes Mitglied des Vorstandes ist allein zur Vertretung des Vereins berechtigt. 
(3) Zum erweiterten Vorstand gehören zwei Beisitzer die von der Mitgliederversammlung benannt 
werden. 
 
§ 7 Mitgliederversammlungen 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche 
Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die 
Einberufung einer derartigen Versammlung von einem Fünftel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand 
verlangt wird; dabei sollen die Gründe angegeben werden. 
(2) Die Mitgliederversammlung kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn der Vorstand und alle 
Vereinsmitglieder diesem Verfahren und dem Gegenstand der Beschlussfassung schriftlich zustimmen. 
 
§ 8 Einberufung von Mitgliederversammlungen 
Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand, unter Wahrung der Frist von 14 Tagen, durch 
schriftliche Einladung (vorzugsweise per Email) der Mitglieder einberufen. Dabei ist die vom Vorstand 
festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. Maßgebend für die ordnungsgemäße Ladung ist die dem Vorstand 
letztbekannte Anschrift / letztbekannte Email –Adresse des Mitgliedes. 
 

§ 9 Ablauf von Mitgliederversammlungen 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden 
Vorsitzenden geleitet; ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederversammlung einen 
Versammlungsleiter. 
(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
(3) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung 
geändert und ergänzt werden. Über die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, Stimmenthaltungen gelten 
als ungültige Stimmen. Zum Ausschluss von Mitgliedern und zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von 
dreiviertel, zu Änderungen des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehntel 
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
(4) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben; wenn ein Drittel der erschienenen 
Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich abgestimmt werde. 
 
§ 10 Protokollierung von Beschlüssen 
Beschlüsse sind unter Angaben des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des 
Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten, die Niederschrift ist von dem Schriftführer zu 
unterschreiben. 
§ 11 Datenschutzordnung 



(1)Die Mitgliederversammlung kann eine Datenschutzordnung als ergänzende Normierung zur Satzung 

beschließen. 

In der Datenschutzordnung werden die Regeln und Anforderungen zum Umgang mit personenbezogenen 

Daten im Sinne der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-NEU) definiert und geregelt. 

Der Vorstand wird ermächtigt alle notwendigen und gesetzlichen Anforderungen direkt in die 

Datenschutzordnung zu implementieren und diese gegebenenfalls an formal juristische Änderungen und 

Gegebenheiten anzupassen. 

(2) Die Datenschutzordnung ist mit der Satzung bei Vereinsbeitritt auszuhändigen. 

 
§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4 Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 
anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung 
zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an das Waldmuseum (Häschenschule) der Stadt Oberursel, das es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 20.03.2000 in Oberursel 
beschlossen und am 31.03.2000 beim Amtsgericht Bad Homburg unter der Vereinsnummer VR1221 
eingetragen. Änderungen von der Mitgliederversammlung am 14.11.2018 beschlossen und beim 
Amtsgericht am 21.08.2019 eingetragen. 

 
 
 
Oberursel den 16.11.2018      1. Vorsitzende Heike Mohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datenschutzordnung des Vereins Natur und Psychomotorik e.V. 

als Anlage zur Satzung 
 

Allgemeine Grundsätze 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den Richtlinien der EU-weiten 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Konformität zum 

Datenschutz im Umgang mit personenbezogenen Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanagementsystem 

gewährleistet. Sowie durch Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß Art. 38 und Art. 39 DSGVO 

ausübt. 
 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des Mitglieds gemäß Art. 13 Abs. 1 

und Abs. 2 DSGVO).  Der Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten erheben (Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur 

Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-

GVO). 
 

Beitritt zum Verein 
 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf: 

 Vor- und Zuname 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 

 Geburtsdatum 

 Bei Betreuer/Innen Bankverbindung 
 

Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet. Jedem Vereinsmitglied wird beim 

Vereinsbeitritt ein Merkblatt zur Verpflichtungserklärung auf das Datengeheimnis (nach DSGVO, §43 Absatz 2 BDSG, §44 Absatz 2 

BDSG, Art. 9 DSGVO) ausgehändigt. Jedes Vereinsmitglied hat ein entsprechendes Formblatt über die Aushändigung und der 

Kenntnisnahme der Verpflichtungserklärung des Vereins zu unterschreiben. 

Die personenbezogenen Daten werden in einem vereinseigenen EDV-System gespeichert, welches durch technische und 

organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt ist. 
 

Austritt aus dem Verein 

Beim Austritt von Mitgliedern werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, 

die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt 

und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht. Die Daten werden ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu Vereins Zwecken 

verwendet werden. 

Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, werden gemäß den 

steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des Austritts durch den Verein aufbewahrt. 

Danach werden diese Daten gelöscht. 
 

Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, Ehrungen sowie Feierlichkeiten im jährlichen Tätigkeitsbericht des 

Vereins bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit 

gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das 

widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung. 
 

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein nach Satzung 

und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein 

Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die 

Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 
 

Betroffenenrechte 

Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft des Vereins über seine gespeicherten Daten sowie auf deren Berichtigung und Löschung 

(sofern nicht Art. 6, Abs.1 lit b) oder lit. f DSGVO betroffen ist). Dieses bezieht sich auch auf eine Einschränkung der 

Datenverarbeitung oder ein Widerspruch gegen eine Datenübermittlung. Eine entsprechende Anfrage ist per Textform an den 

Vorstand zu stellen. 
 

Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum Datenschutz steht z. B. der Landesbeauftragte 

für Datenschutz und Informationssicherheit Hessen oder jede andere Datenschutzbehörde zur Verfügung. 

 

 

Die Mitgliederversammlung vom 14.11.2018 beschließt zum §11 in der Satzung die o.g. Datenschutzordnung.  




